
Als Reiseveranstalter bemühen wir uns, alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen. Dennoch sind wir 

verpflichtet, unsere Reisebedingungen allen Teilnehmern unserer Reisen schriftlich vorzulegen. Wir bitten Sie deshalb, 

nachstehende Reisebedingungen sorgfältig zu lesen. 

Es gelten die §§ 651 a ff. BGB über das Reisevertragsrecht. 

 In Ergänzung hierzu werden folgende Bedingungen zwischen Ihnen als Reisende und uns als Veranstalter vereinbart:    

Anmeldung 

Anmeldungen zu mehrtägigen Reisen können schriftlich, per Fax, per Internet oder telefonisch erfolgen. Mit einer Anmeldung 

bieten Sie uns den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Der Vertrag kommt schließlich durch unsere Reisebestätigung 

zustande. 

 

Wenn Sie weitere Teilnehmer anmelden, so entsteht ein Reisevertrag mit Ihnen, der die Vertragspflichten aller von Ihnen 

angemeldeten Teilnehmer umfasst. 

Zahlung 

Bei Vertragsschluss kann eine Anzahlung gefordert werden. Soweit keine andere Vereinbarung getroffen ist, wird der Rest des 

Reisepreises vier Wochen vor Reisebeginn fällig. 

 

Mit unserer Reisebestätigung, spätestens jedoch vier Wochen vor Abreise, erhalten Sie einen Sicherungsschein, damit Sie - wie 

gesetzlich vorgeschrieben - gegen Insolvenz des Reiseveranstalters abgesichert sind. 

Leistungsänderungen  

Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss 

notwendig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit 

die Änderungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen. 

Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

Der Reiseveranstalter ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leistungs-änderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem 

Änderungsgrund zu informieren.  

Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag 

zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der 

Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte 

unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters über die Änderung der Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem 

gegenüber geltend zu machen. 

Absage einer Reise 

Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl 

Der Reiseveranstalter kann wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl nur dann vom Reisevertrag zurücktreten, wenn 

er  

a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem 

vertraglich vereinbarten Reisebeginn dem Reisenden spätestens die Erklärung zugegangen sein muss, angegeben hat 

und 

b) in der Reisebestätigung deutlich lesbar auf diese Angaben hingewiesen hat.  

 
Ein Rücktritt ist spätestens am 35. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt dem Kunden gegenüber zu erklären.  Sollte bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der Reiseveranstalter 

unverzüglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. 

Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich 

zurück. 

 



Rücktritt durch den Kunden 

Sie können bis zum Beginn der Reise jederzeit vom Reisevertrag zurücktreten. Wir empfehlen die Rücktrittserklärung bei Uns 

schriftlich einzureichen.  Erfolgt die Rücktrittserklärung bis zum 90. Tag vor Reisebeginn, so erstatten wir Ihnen alle bereits 

bezahlten Beiträge abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 12%, mindestens jedoch Euro 25 pro Person,  

 

vom 89.-51. Tag vor Reisebeginn abzüglich 30%,  

vom 50.-21. Tag vor Reisebeginn abzüglich 50%, 

vom 20.-11. Tag vor Reisebeginn abzüglich 70%,  

und vom 10.-1. Tag vor Reisebeginn 90% des Reisebetrags.  

 

Bei Stornierung oder Nichterscheinen am Abreisetag berechnen  wir den vollen Reisepreis. Wenn Sie den Reisebeginn verpassen 

oder wegen unvollständiger Reisedokumente an der Weiterreise gehindert werden, so zählt dies als Rücktritt. Umbuchungen 

oder  spätere Änderungswünsche können, falls durchführbar, nur durch Reiserücktritt und Neuanmeldung berücksichtigt 

werden. Rücktrittsgebühren sind sofort fällig. 

Kündigung 

Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn ungeachtet einer der Kunde 

ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 

dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den  

Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus 

einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den 

Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 

Beschränkung der Haftung 

Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 

beschränkt, 

a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 

b) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 

Leistungsträgers verantwortlich ist. 

Die deliktische Haftung des Reiseveranstalters für Sachschäden, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ist auf 

den dreifachen Reisepreis beschränkt. Diese Haftungshöchstsumme gilt jeweils je Kunden und Reise. Möglicherweise darüber 

hinausgehende Ansprüche im Zusammenhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer Übereinkommen bleiben von der 

Beschränkung unberührt. 

Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die 

als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, 

Beförderungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der 

Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten Vertragspartners als 

Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen 

des Reiseveranstalters sind.  

Der Reiseveranstalter haftet jedoch  

a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum 

ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung während der Reise 

beinhalten, 

b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder 

Organisationspflichten des Reiseveranstalters ursächlich geworden ist. 

Ausschluss von Ansprüchen 

Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde innerhalb eines Monats nach dem vertraglich 

vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber 

dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend / vorstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der 



Kunde Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Dies gilt 

jedoch nicht für die Frist zur Anmeldung von Gepäckschäden, Zustellungsverzögerungen bei Gepäck oder Gepäckverlust im 

Zusammenhang mit Flügen. Diesen sind binnen 7 Tagen bei Gepäckverlust, binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach 

Aushändigung, zu melden. 

Verjährung 

a) Ansprüche der Reisenden nach den $$ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, die auf 

einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 

gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für 

Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Reiseveranstalters oder auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 

Reiseveranstalters beruhen. 

b) Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr. 

c) Die Verjährung nach Ziffer a) und b) beginnt mit dem Tag, an dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden 

sollte. 

d) Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch 

begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der Reiseveranstalter die Fortsetzung der 

Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 

Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 

Der Reiseveranstalter wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemeinschaften, in dem die Reise angeboten wird, 

über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 

Reiseantritt unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 

ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und eventueller Mitreisender (z.B. 

Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen. 

Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche 

Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften 

erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn der Reiseveranstalter schuldhaft 

nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.  

Der Reiseveranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige 

diplomatische Vertretung, wenn der Kunde ihn mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Reiseveranstalter eigene 

Pflichten schuldhaft verletzt hat. 

Datenschutz 

Alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Abwicklung der Reise nennen, sind gemäß Bundesdatenschutzgesetz geschützt. 

Rechtswahl 

Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis. 

Soweit bei Klagen des Kunden gegen den Reiseveranstalter im Ausland für die Haftung des Reiseveranstalters dem Grunde nach 

nicht deutsches Recht angewendet wird, findet bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsichtlich Art, Umfang und Höhe von 

Ansprüchen des Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt 

Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung im BGB verwiesen, die wie folgt lautet:  

„§ 651j: (1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet 

oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag allein nach Maßgabe dieser 

Vorschrift kündigen. (2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vorschriften des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, 

Abs. 4 Satz 1 Anwendung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im übrigen 

fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.“ 


